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Finanziert wird das Programm ĂVitale Dorfkerne und Ortszentren im lªndlichen Raumñ ¿ber Landes- und Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

ĂVerbesserung der Agrarstruktur und des K¿stenschutzesñ (GAK) und auf der Grundlage des vom Sªchsischen Landtag beschlossenen Haushaltes
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I. Fazit
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Fazit

Ẉ Das GAK-Programm ĂVitale Dorfkerne und Ortszentren im lªndlichen Raumñ des SMIL (vorher SMR) ist ein erfolgreiches Fºrderprogramm im ländlichen 

Raum Sachsens. Seit 2016 wurden in etwa 300 sächsischen Gemeinden mehr als 600 investive Projekte bezuschusst, ausnahmslos wichtige zusätzliche 

Impulse zur Innenentwicklung. 

Ẉ Mit dem Programm wurden insbesondere Projekte gefördert, die das Miteinander von Menschen im ländlichen Raum fördern und der Begegnung im Dorf 

dienen. Dazu gehören beispielsweise dörfliche Gemeinschaftseinrichtungen, multifunktionale Plätze sowie Freizeit- und Naherholungseinrichtungen.  

Ẉ Die hohe Nachfrage und Ausschöpfung des Budgets und die Qualität der Einzelprojekte zeigen die hohe Relevanz des Programms.  Für Sachsen wird damit 

die Forderung des Sachverstªndigenrates Lªndliche Entwicklung (SRLE) beim BMEL nach Fortentwicklung der GAK Ăzur gezielten Fºrderung vitaler 

lªndlicher Rªumeñ1 zahlenmäßig untersetzt.

Ẉ Mit dem sechsten Aufruf wurde das Auswahlverfahren in das subsidiäre System der LEADER-Förderung überführt. Damit verbunden war 

Ẉ eine gerechtere Budgetverteilung, 

Ẉ eine verbesserte Projektauswahl durch LAG-Gruppierungen anhand aufrufbezogener Auswahlkriterien sowie  

Ẉ die Möglichkeit der LAG-Gruppierung die Fördersätze innerhalb eines vorgegebenen Rahmens regional zu steuern. 

Ẉ Durch die ebenfalls mit dem sechsten Aufruf eingeführten maximalen Zuwendungen von 500.000 Euro je Projekt, hat sich die Anzahl geförderter Projekte je 

Aufruf verdoppelt.

Ẉ Die Konzentration auf Kommunen als Zuwendungsempfänger sowie die bedarfsgerechte Anpassung von Fördergegenständen im zeitlichen Verlauf trugen mit 

zum Erfolg des Programms bei.

1 vgl. Stellungnahme des Sachverstªndigenrates Lªndliche Entwicklung (SRLE) beim BMEL vom 13.01.2025, S. 5, Buchstabe e: ĂDer Sachverständigenrat ist der Auffassung, dass eine Fortentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe zur gezielten 

Förderung vitaler ländlicher Räume durch eine entsprechende Ergänzung von Art. 91a GG verdeutlicht und abgesichert werden muss (vgl. BMWi, 2019). In jedem Fall wird ein starker Anteil in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 

K¿stenschutz (GAK) mit einem eigenen Haushaltstitel ĂLªndliche Entwicklungñ benºtigt bzw. es muss der GAK-Sonderrahmenplan ĂLªndliche Entwicklungñ wieder aktiviert werden, um MaÇnahmen vor Ort verlªsslich planen und umsetzen zu 

können. 
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I. Programmbetrachtung
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Das Programm 2016 - 2024 im Überblick1

Das Programm ĂVitale Dorfkerne und Ortszentren im lªndlichen Raumñ des SMIL (vorher SMR) fºrdert die Innenentwicklung von Gemeinden im 

ländlichen Raum Sachsens und unterstützt dabei die Umsetzung der regionalen LEADER-Entwicklungsstrategien. Es wird aus GAK-Mitteln und 

Mitteln des Freistaates Sachsen finanziert. 

Ẉ Die Förderung erfolgt gemäß der  Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014 auf Grundlage des GAK-Rahmenplans, Förderbereich 1 ï Integrierte 

Ländliche Entwicklung.

Ẉ Gefördert werden sollen Vorhaben für spezifische Bedarfe der ländlichen Entwicklung nach einem gesonderten Aufruf. Das Programm wird seit 2016 über die 

RL LE/2014 angeboten. Seitdem erfolgte jährlich ein (Förder-)Aufruf, im Jahr 2024 zum neunten Mal.

Ẉ Von 2016 bis 2024 wurden insgesamt 172 Mio. Euro Mittel bereitgestellt, von denen 168 Mio. Euro durch Projekte in Anspruch genommen wurden. 

Ẉ Bislang wurden 614 Projekte in 296 sächsischen Gemeinden gefördert. 

Ẉ Die hohe Nachfrage und Ausschöpfung des Budgets zeigen die Relevanz des Programms. 

Ẉ Das Programm wurde kontinuierlich fachlich angepasst, um die Fördergegenstände besser an die Bedarfe anzupassen. In 2019 und 2020 konnten auch 

gemeinnützige Vereine und natürliche Personen Anträge stellen, was jedoch nur einen kleinen Teil der Projekte ausmachte. Seit 2021 sind wieder 

ausschließlich Kommunen antragsberechtigt.

Ẉ Die Steuerung der Mittelverteilung wurde ebenfalls verändert: Anstelle eines Anmeldeverfahrens (nach Antragseingang), wurde 2021 ein kooperatives 

regionales Auswahlverfahren eingeführt. Die LEADER-Aktionsgruppierungen erhalten seither Budgets, in deren Rahmen mittels Rankingverfahren die 

Projektauswahl erfolgt. Dies führte zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Fördermittel. Zusätzlich wurden Obergrenzen für die Förderung pro Projekt 

eingeführt, und einige Regionen steuern die Mittel durch angepasste Fördersätze.

1 Am Ende dieses Ergebnisberichtes werden ausgewählte Begriffe in einem Glossar erläutert.
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Das Programm 2016 - 2024 im Überblick
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Die Gestaltung der Aufrufe 2016 - 2024 im Detail - Zusammenfassung

Ẉ Das Programm wird seit 2016 angeboten und wurde im Jahr 2024 zum neunten Mal aufgelegt. Die Finanzierung erfolgt aus GAK-Mitteln (Bundes- und 

Landesmittel) und wird ergänzt um zusätzliche Landesmittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Ẉ Das von 2016 bis 2024 insgesamt aufgerufene Budget betrªgt 172 Mio. ú. Anfªnglich wurden 10 Mio. ú pro Jahr aufgerufen. In den Jahren 2019 bis 2022 

stieg der Betrag auf 25 Mio. ú pro Jahr an und betrªgt im Jahr 2024 15 Mio. ú.

Ẉ Seit Programmbeginn sind Gemeinden förderfähig. Nur im vierten und fünften Aufruf waren auch weitere Antragsteller zugelassen.

Ẉ Vom ersten bis zum fünften Aufruf wurden die Projekte über ein Anmeldeverfahren gefördert:

Ẉ Mittelverteilung: je Projekt (erster bis vierter Aufruf) bzw. nach Landkreisgruppen (fünfter Aufruf)

Ẉ Mindestfºrdersumme je Projekt: je nach Aufruf, Fºrdergegenstand und Antragsteller 7.500 ú bis 75.000 ú

Ẉ maximaler Fördersatz: 75 % (im vierten und fünften Aufruf auch 45 % für ausgewählte Antragsteller und Fördergegenstände)

Ẉ Nachbewilligungen: ausgeschlossen, Ausnahmen beim vierten und fünften Aufruf

Ẉ maximale Fºrdersumme je Projekt: 2,5 Mio. ú  beim vierten und f¿nften Aufruf, davor keine Obergrenze

Ẉ pauschale Zuwendung f¿r Fºrdergegenstand ĂKauf und/oder Betriebs¿bernahmeñ von 27.000 ú sofern Mindestausgaben von 60.000 ú

Ẉ Seit dem sechsten Aufruf werden Projekte über ein kooperatives regionales Verfahren gefördert: 

Ẉ Mittelverteilung: nach LAG-Gruppierungen 

Ẉ Mindestfºrdersumme je Projekt: 20.000 ú

Ẉ maximaler Fördersatz: 75 % 

Ẉ Nachbewilligungen: ausgeschlossen

Ẉ maximale Fºrdersumme je Projekt: 500.000 ú.

Ẉ Die Fördergegenstände wurden im zeitlichen Verlauf mehrfach an die Bedarfe angepasst.
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Die Gestaltung der Aufrufe 2016 - 2024 im Detail: Verfahren, Budget und Förderhöhen
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Die Gestaltung der Aufrufe 2016 - 2024 im Detail: Zuwendungsempfänger und räumlicher Geltungsbereich
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Die Gestaltung der Aufrufe 2016 - 2024 im Detail: Fördergegenstände
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Die Gestaltung der Aufrufe 2016 - 2024 im Detail: Förderausschlüsse
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Die Gestaltung der Aufrufe 2016 - 2024 im Detail: Aufrufsummen im zeitlichen Verlauf

Aufrufsumme je Aufruf nach Art des Auswahlverfahrens
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II. Umsetzung des Programms
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Die Umsetzung des Programms 2016 - 2024: Zusammenfassung

Ẉ Insgesamt wurden 614 Projekte gefördert1.

Ẉ Durch die ab dem sechsten Aufruf eingeführte maximale Fördersumme je Projekt von 500.000 Euro stieg die Anzahl der geförderten Projekte auf etwa 100 

Projekte je Aufruf.

Ẉ Das seit Programmbeginn aufgerufene Budget wurde zu 98 % ausgeschöpft.

Ẉ Die durchschnittlichen Zuwendungen je Projekt lagen in den ersten fünf Aufrufen zwischen 300.000 Euro und 500.000 Euro. Diese Ergebnisse werden durch 

die fehlende maximale Fördersumme je Projekt (erster bis dritter Aufruf) bzw. die hohe maximale Fördersumme von 2,5 Mio. Euro je Projekt im vierten und 

fünften Aufruf begründet. Seit der mit dem sechsten Aufruf eingeführten maximalen Fördersumme von 500.000 Euro je Projekt liegen die Zuwendungen 

durchschnittlich bei ca. 200.000 Euro. Mit dem 9. Aufruf 2024 sind die Zuwendungen je Projekt weiter gesunken und liegen im Mittel bei 160.000 Euro. 

Ẉ Die Art des Auswahlverfahrens hat die Zuwendungen je Einwohner und LAG maßgeblich beeinflusst. Während im Anmeldeverfahren (erster bis fünfter Aufruf) 

noch deutliche Unterschiede zwischen den LAG zu erkennen sind, werden diese ab dem sechsten Aufruf mit Einführung des kooperativen regionalen 

Verfahrens geringer. Im neunten Aufruf werden die Zuwendungen je Einwohner und LAG bzw. LAG-Gruppierung noch ausgewogener und liegen bei 

durchschnittlich knapp 10 Euro je Einwohner.

Ẉ Die Zahl der eingereichten Projekte übersteigt regelmäßig die Anzahl der geförderten Projekte. Das weist einerseits in Verbindung mit der hohen 

Ausschöpfungsquote des aufgerufenen Budgets auf eine enorme Akzeptanz des Programms hin und andererseits auf einen hohen Bedarf der Kommunen 

nach den angebotenen Fördergegenständen.

1 Darunter werden die Projekte je nach Bearbeitungsstand verstanden.
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Die Umsetzung des Programms 2016 ï 2024: Finanzielle Ausschöpfung der Aufrufe insgesamt
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Die Umsetzung des Programms 2016 ï 2024: Finanzielle Ausschöpfung der Aufrufe pro Jahr

Untersetzung des jährlich aufgerufenen Budgets durch Zuwendungen
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Die Umsetzung des Programms 2016 ï 2024: Zuwendung je Projekt
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Die Umsetzung des Programms 2016 ï 2024: Entwicklung der Zuwendungen je Einwohner nach LAG
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Im Fokus: Die regionale Umsetzung des Programms seit 2021 (kooperatives regionales 

Verfahren)

Ẉ Seit dem sechsten Aufruf im Jahr 2021 erfolgt die Projektauswahl über ein kooperatives regionales Verfahren. Dafür wurden die 30 LAG in zehn LAG-

Gruppierungen eingeteilt. Jede LAG-Gruppierung erhält jährlich ein Budget, über das mittels Rankingverfahren Projekte ausgewählt werden können. Die LAG-

Gruppierungen entscheiden auch über die jährlichen Fördersätze bis zu maximal 75 %. Mit der Änderung des Auswahlverfahrens wurden die 

Mindestfºrdersumme je Projekt auf 20.000 ú festgesetzt und die maximale Fºrdersumme je Projekt auf 500.000 ú begrenzt.

Ẉ Die Anzahl der eingereichten, ausgewählten und geförderten Projekte ist in den einzelnen LAG-Gruppierungen unterschiedlich hoch. In allen LAG-

Gruppierungen ist die Nachfrage am Programm sehr groß, sodass die Anzahl der eingereichten Projekte die Anzahl der geförderten Projekte übersteigt.

Ẉ Die LAG-Gruppierungen nehmen die über die Höhe der Fördersätze eingeräumte Steuerungsmöglichkeit unterschiedlich wahr. Während drei LAG-

Gruppierungen gleichbleibend den maximalen Fördersatz von 75 % für alle Fördergegenstände anwenden, differieren in sieben LAG-Gruppierungen die 

Fördersätze je Aufruf. Im neunten Aufruf wurde in einer LAG-Gruppierung ein allgemeiner Fördersatz und zusätzlich für einen Fördergegenstand ein 

geringerer Fördersatz festgelegt.
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Die Umsetzung des Programms seit 2021: Projektauswahl
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Die Umsetzung des Programms seit 2021: Entwicklung der Projektauswahl je LAG-Gruppierung
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Die Umsetzung des Programms seit 2021: Entwicklung der Fördersätze je LAG-Gruppierung
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Die räumliche Umsetzung des Programms 2016 ï 2024 in den LEADER-Aktionsgruppen: 

Zusammenfassung

Ẉ In allen LAG wurden Projekte über das Programm gefördert. 

Ẉ Die meisten Zuwendungen je LAG sind in die LAG Westerzgebirge (> 10 Mio. ú) geflossen, die geringsten in die LAG Lommatzscher Pflege (>1,6 Mio. ú), was 

insbesondere auf die Höhe der Zuwendungen in den ersten fünf Aufrufen (Anmeldeverfahren) zurückzuführen ist.

Ẉ Die hºchsten Zuwendungen je Einwohner gingen in die LAG Zentrale Oberlausitz (> 300 ú je Einwohner), die geringsten Zuwendungen in die LAG 

Sächsisches Zweistromland (> 34 Euro je Einwohner), was ebenso mit der Höhe der Zuwendungen in den ersten fünf Aufrufen (Anmeldeverfahren)  

begründet werden kann.

Ẉ In 296 Gemeinden wurde mindestens ein Projekt gefördert. Das sind 73 % aller Gemeinden mit einem förderfähigen Ortsteil in der Gebietskulisse. In jeweils 

80 Gemeinden sogar zwei bzw. drei Projekte. Spitzenreiter ist die Stadt Marienberg mit elf geförderten Projekten.

Ẉ In 447 Ortsteilen wurde mindestens ein Projekt gefördert. Das sind 14 % aller investiv förderfähigen Ortsteile der geltenden LEADER-Gebietskulisse.
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Die räumliche Umsetzung des Programms 2016 - 2020: Zuwendungen für Projekte in den LEADER-Gebieten
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Die räumliche Umsetzung des Programms 2021 - 2024: Zuwendungen für Projekte in den LEADER-Gebieten
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Die räumliche Umsetzung des Programms 2016 - 2020: Zuwendung je Einwohner in den LEADER-Gebieten


